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Das st. gallische Synodalwesen
unter dem Ordinariat der Fiirstdbte.

Von Karl STEIGER, St. Gallen

Zum Bistum Konstanz, dem raumlich grofiten in deutschen Landen,
hatte seit Bestehen bistiimlicher Verhiltnisse mit dem groBeren Teile
der deutschen Schweiz auch das Gebiet des Fiirstabtes von St. Gallen
gehort. Diese Unterordnung St. Gallens war aber von jeher mehr nur
eine nominelle als eine wirkliche. Denn wenn die Verbindung zwischen
Konstanz und St. Gallen zeitwelse so enge war, dal3 konstanzische
Bischéfe zugleich als st. gallische Abte erscheinen, so brachten es in
der Folge die Verhdltnisse und mehr noch die Bediirfnisse mit sich,
dal3, wenn auch nicht in vollem, so doch in teilweisem Sinne, der ent-
gegensetzte Fall cintrat, indem namlich die Abte von St. Gallen fiir
ihr Herrschaftsgebict bischofliche Rechte und Befugnisse erlangten
und so als Quasi-Bischofe amteten. Dieser Ubergang vollzog sich freilich
nicht ohne scharfe Reibungen, die in dlteren Zeiten sogar zu blutigen
Waffengidngen fithrten, spater aber nur mehr in heftigem Feder-
kriege in die Erscheinung traten. Aus der Zeit der Glaubensspaltung
und den nachfolgenden Jahrzehnten jedoch vernehmen wir, daf3 die
bischofliche Behorde von Konstanz um den kirchlichen Zustand der
st. gallischen Lande so wenig sich kiitmmerte, da Abt Othmar Kunz im
Jahre 1565 sich gendtiget sah, 1hr zu erkldren : wenn sie nicht zu den
Kirchen schen und sie visitieren wolle, so wiirde er als Kollatur- und
Landesherr solches tun, und dies auch wirklich tat. ! Erst 30 Jahre
spidter begann dann Konstanz sich wieder der st. gallischen Geistlichkeit

Y Ildeph. v. Arx, Geschichten des Kantons St. Gallen, III. 298.



zu erinnern durch ErlaB verschiedener Verfiigungen. Nun aber prote-
stierte dawider der Abt als gegen eine unbefugte Einmischung. Der Streit
ruhte darauf einige Zeit, und St. Gallen fuhr fort in der Ausiibung der
Jurisdiktionsgewalt. Konstanz war jedoch nicht gesonnen, auf letztere
" kampflos zu verzichten und fithrte zu Rom gegen das Stift St. Gallen
Klage. Da eine endgiiltige Entscheidung hier sich nicht absehen lie3,
obwohl verschiedene Urteile pro und contra ergingen, verstanden sich
endlich im Jahre 1613 die Parteien zu einer giitlichen Ubereinkunft,
die als « Concordata inter episcopum Constantiensem et Abbatem
St. Galli » die kirchliche Jurisdiktion dem Abte iiberlie, mit Vorbehalt
jedoch der Kriminalbestrafung der Geistlichen, der Ehescheidungen
und der Erteilung der hoheren Weihen. Trotzdem, vielleicht infolge
ungenauer Fassung der genannten Ubereinkunft, lebte der Span von
neuem wieder auf, zumal hinsichtlich des Visitationsrechtes, und es
brauchte noch iiber ein Jahrhundert, bis die Revision jener « Concor-
data» als « Nova Concordata» von Wyl im Jahre 1748 cine reinliche
Scheidung herbeifiihrte und damit den Frieden brachte.

Bei diesem ganzen, langandauernden Anstande hatte es udbrigens
Konstanz, bei aller Betonung seines Rechtsstandpunktes, jederzeit
fir angemessener gefunden, seine Anspriiche mit einer gewissen
Zuriickhaltung zu verfechten, in der Befiirchtung, es mochte sonst
in St. Gallen der Plan der Griindung eines eigenen Bistums greifbare
Gestalt annehmen — e¢in Gedanke, dem freilich, auBler Abt Leodegar
Biirgisser, kein st. gallischer Prilat im Ernste nidher getreten zu sein
scheint.

Von dieser so erworbenen geistlichen Gerichtsbarkeit machten nun
die Abte von St. Gallen, zumal vom 17. Jahrhundert an, regen Gebrauch.
Es ging dieselbe rdaumlich noch iiber das eigentliche st. gallische Gebiet
hinaus. Denn auBer den Pfarreien der alten Landschaft, des Toggen-
burg und Rheintal bis Montlingen hinauf, in welchen Gebieten freilich
eine ganze Reihe hcute selbstindiger Pfarreien entweder noch gar
nicht oder dann nur als Kapell- oder Filialorte bestanden, unterstanden
dieser Jurisdiktion auch die thurgauischen Kirchhéren Rickenbach,
Wuppenau, Heiligkreuz, Welfensberg, Sitterdorf, Romanshorn, Hagen-
wil und Sommeri, sowie die vorarlbergischen Gemeinden FuBach und
St. Johann Hochst. Eine erste Folge jener bereits genannten « Concor-
data » war im Jahre 1614 die Errichtung eines st. gallischen Offizialates
mit einem geistlichen Gerichtsstuhle, sowie einer Vorbildungsschule
fiir Weltgeistliche, ferner die regelmidflige Vornahme der Pfarrvisi-



tationen und die fortlaufende Priifung der bepfriindeten Geistlichen
auf ihre Kenntnisse. Besonders aber war es die Abhaltung von Synoden
im Sinne der Beschlisse und Vorschriften des Konzils von Trient,
zu der sich das st. gallische Ordinariat verpflichtet hielt, und wovon
es sich reichliche Friichte fiir Geistlichkeit und Volk nicht nur
versprach, sondern auch tatsiachlich erzielte. Wohl an erster Stelle
ist es der Vornahme dieser Synoden zuzuschreiben, wenn v. Arx die
st. gallische Geistlichkeit des 17. und 18. Jahrhunderts als eine sehr
exemplarische bezeichnen darf 1, ein Urteil, das seine weitere Bestatigung
findet in einer AuBerung des konstanzischen Coadjutors und spiteren
Firstprimas Freiherrn von Dalberg, der bei Gelegenheit eines Besuches
bei Abt Beda die st. gallische Geistlichkeit den kostbarsten Edelstein
in der bischéflichen Inful von Konstanz nannte. 2

Es lohnt sich wohl der Miihe, auf den Verlauf dieser Synoden des
niheren einzutreten, sowohl weil 1hre Verhandlungen uns besser als
jede geschichtliche Darstellung ein getreues Spiegelbild der Kultur und
Sittlichkeit der st. gallischen Bevélkerung in damaliger Zeit vor
Augen fiithren, als auch weil 1thr Ergebnis, wie bereits bemerkt,
einen wirklichen Ruhmestitel viterlicher Hirtensorge der st. gallischen
Fiirstabte fiir ihre Untertanen in geistlicher und leiblicher Hinsicht
darstellt. Im besonderen ersehen wir daraus, wie ungemein schwierig
es fiir einen Abt von St. Gallen sein muflte, seiner Doppelstellung als
geistliches Oberhaupt und weltlicher Regent gerecht zu werden. Wohl
war ja ein Teil der Stiftslande, die sogenannte Alte Landschaft, in kraft
des Grundsatzes « Cujus regio, ejus et religio » ausschlieBlich dem katho-
lischen Glaubensbekenntnis zugetan, bezw. nach den Wirren der Refor-
mation wieder zu demselben zuriickgefithrt worden, und hier war nun
die weltliche Macht des Abtes zweifellos ein wirksames Mittel, um auch
seinen Verfiigungen auf geistlichem Gebiete — wenn nétig selbst mit
Mitteln der Gewalt — Nachdruck zu geben und Erfolg zu sichern ;
andererseits aber war ein anderer ebenso volkreicher Teil der Unter-
tanenlande, die Grafschaft Toggenburg und die Land-Vogtei Rheintal,
dem Religionsbekenntnis nach gemischt, und hier wurde eben, wie es
in der Natur der Sache liegt, jede Verfiigung des geistlichen Landes-
herrn mit gréBerem oder geringerem Mifltrauen entgegengenommen,
in der Befiirchtung, es miiBten diese landesherrlichen Erlasse notwendig

I L. c. 111. 302.
? G. J. Baumgartner, Geschichte des Kantons St. Gallen, 1. 427. -



auch auf die Minderung der protestantischen Interessen abzielen.
Kam doch wiederholt die Uberzeugung der Protestanten zum Ausdruck.
daB} es in der bestimmten Absicht der Iiirstdbte liege, in threm ganzen
Gebiete die Einheit der Religion wieder herzustellen, welcher Meinung
freilich mehr als ein Abt ausdriicklich entgegentrat. So war und blicb
denn das Verhiltnis zwischen den beiden Religionspdrteien bestandig
ein gespanntes, vielleicht mehr als in jedem anderen Teile der damaligen
Eidgenossenschaft, wie dies beispielsweise der sogenannte St. Galler
Kreuzkrieg und spiter der Toggenburger- oder Zw.élferkricg beweist.
Dal3 das firstabtische Staatsgebilde trotz dieser bestindigen Spannung
dennoch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts standhielt, ist ein nicht
geringes Zeugnis fiir die Staatsklugheit sciner Leiter und ihrer geist-
lichen und weltlichen Ratgeber.

Doch nun zu den Synoden selber.

In den bereits erwahnten, als « Concordata» bezeichneten Ab-
machungen zwischen der bischoflichen Kurie von Konstanz und dem
Abte Bernhard II. vom Jahre 1613 lautet der g. Artikel wie folgt :

« Es kann auch der Herr Abt seine Geistlichen, sei es nun alle oder nur
einige, seien es mehr, seien es weniger, zusammenberufen, wann und so
oft es ihm gutscheint, und mit ithnen all das verhandeln, was dienlich und

notwendig ist, sofern in diesen Zusammenktn{ten nichts gegen die geltenden
Vereinbarungen festgesetzt wird. »

Dieser Artikel, der auch in die neue Fassung der « Concordatay vom
Jahre 1748 hiniiber genommen wurde und folgenden Jahres mit der
gesamten Vereinbarung die papstliche Bestitigung durch Benedikt XIV,
erhielt, bildete die Rechtsgrundlage der st. gallischen Synoden, fiir
deren Einberufung anderseits maBlgebend war das Dekret des Konzils
von Trient ': «Synodi quoque diocesanae quotannis celebrentur ;
ad quas exempti etiam omnes .... accedere teneantur. Quod si In
his .... cpiscopl .... 'negligentes fuerint, poenas sacris canonibus
sancitas incurrant. »

Dem Abt Bernhard selber (reg. 1594-1630), obwohl gerade unter
thm und durch ihn die rechtskriftige Ausscheidung der st. gallischen
Ordinariatsrechte sich vollzogen, war es nicht vergonnt, von dem
Synodalrechte Gebrauch zu machen, in erster Linie wohl deshalb,
weil, wie in Hinsicht des Klosters die Wiederbefestigung der mona-
stischen Disziplin, so in oberhirtlicher Hinsicht die Wiedereinfithrung

1 Sess. XXIV., De Reform. cap. II.



des katholischen Kultus in verschiedenen Teilen seines Territoriums,
zumal im obern Toggenburg, seine Hauptsorge bilden mufBite. Auch
seinem Nachfolger, dem frommen Firsten Pius Reher (reg. 1630-54)
waren die Umstdnde zur Abhaltung einer Synode nicht giinstig ; fielen
doch in seine Regierungszeit die schwedischen Bedrohungen der
schweizerischen Ostmark 1m dreiBigjdhrigen Kriege und nach Been-
digung des letzteren das stirker als je emsetzende Wideraufleben der
mneren Religionszwiste 1im st. gallischen Gebiete.

Erst Abt Gallus II. Alt (reg. 1654-87) gelangte dazu, den uner-
fiilllten Herzenswunsch sceiner Vorgdanger verwirklichen zu koénnen,
indem er auf den 18. April 1663 die erste st. gallische Synode nach
Rorschach einberief. Leider 1st uns iiber dieselbe 1m Stiftsarchiv nur
ein ganz summarischer Bericht  erhalten und zwar auf cinem losen
Einzelblatte von der Hand des sonst so fruchtbaren Archivars Chryso-
stomus Stiplin. Dieses Blatt ! besagt, dal3 genannten Tages, nach feier-
lichem Einleitungsgottesdienste, im Kloster Mariaberg zu Rorschach
Abt Gallus dic Priester seines Gebictes in der sogenannten Alten Abts-
stube dortselbst zu einer Synode versammelte, sich von ihnen durch
‘Handkul3 huldigen lie3, und sodann, nachdem die Teilnehmer nach
Alter und Dauer der Pfarrverwaltung Platz genommen, thnen die
Visitationspunkte vorlegte und erkldarte. Er tat dies in eigener Person,
worauf er, wic der Bericht weiter besagt, in einer glinzenden Rede
dem Werke die Krone aufsetzte, und, nachdem er mit dem Kreuz
Allen den Segen erteilt, die Teilnehmer in festlichem Mahle bewirtete
und sie sodann unter gegenscitiger hochster Zufriedenheit entlieB.

Es fragt sich nun freilich, ob diese Versammlung des Ordinarius
mit seinen Pfarrern als eine cigentliche Synode angesprochen werden
darf, mangels der vom Kirchenrechte geforderten Requisiten und der
im Pontificale Romanum aufgestellten Normen. So wickelte sich diese
Synodalversammlung 1m Verlaufe eines cinzigen Tages ab, wihrend
die Dauer einer solchen sonst auf 3 Tage angesetzt war. Wir vernehmen
auch nichts von vorbereitenden Handlungen, den Congregationes
pracsynodales der Konsultatoren, nichts von der Wahl der Synodal-
beamten und ebensowenig von Einhaltung des sogenannten Skrutinium,
das einem jeden Teilnehmer zu persénlicher Aussprache Gelegenheit
geboten hitte. Auch in St. Gallen selber scheint man spiter diese
Klerikerversammlung nicht-als eine eigentliche Synode angesehen zu

1 Stiftsarchiv Rubr. XXXIV. Fasc II. «Acta synodica ».
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haben, wie aus einem Aktenstiicke der Rorschacher Synode! vom
Jahre 16go hervorgeht. Daselbst hei3t es namlich, dal schon der
Erlauchteste Fiirst Gallus II. daran gedacht habe, eine Synode zu
berufen und zu diesem Zwecke bereits eine allgemeine Visitation an-
geordnet habe; aber immer héatten dies andere wichtige Geschifte
und besonders sein ehrwiirdiges Alter mit den damit verbundenen
Beschwerden verhindert. Wie man nun zu dieser Titelfrage sich auch
immer stellen mag, so ist es doch zweifellos, daBl mit dieser ersten
Rorschacher Veranstaltung fiir spatere Zeiten der Grund gelegt und
ein erfreulicher Anfang gemacht war, und wenn wir gerade um diese
Zeit eine offensichtliche Hebung des st. gallischen Klerus in allgemein
pastoreller Hinsicht einsetzen sehen, so mag dies nicht zuletzt einc
Frucht dieser Rorschacher Synodalversammlung gewesen sein.

A. Die Synode von Rorschach im Jahre 1690.

Dafl Abt Gallus’ Nachfolger, Coelestin Sfondrati (reg. 1687-90),
‘der frithere glinzende Kirchenrechtslehrer zu Salzburg, das Mittel der
Synodenabhaltung auBler acht gelassen hitte, wire ganz undenkbar
und wire ein Widerspruch gewesen zu seiner ganzen weitschauenden
Regierung und Amtsfithrung. So hatte er bereits zu jenem schon ange-
fithrten Artikel g der « Concordata », der, wie erwahnt, dem st. gallischen
Ordinarius ausdriicklich die Befugnis zur Einberufung von Synoden
cinrdumte, Uberaus gediegene Anmerkungen und Erlduterungen ge-
schrieben, denen er bald auch die praktische Ausfithrung folgen liel3.
Und es geschah diesmal selbstverstandlich unter peinlicher Einhaltung
der kirchenrechtlichen Normen und Vorschriften.

Zuvorderst wurde auf den r14. Dezember 1689 e¢ine vorberatende
Konferenz ins Stift St. Gallen einberufen, um iiber die den Synodalen
vorzulegenden Punkte, Vorschlige und Anregungen schliissig zu werden.
Es nahmen an derselben, unter dem Vorsitz des Offizials, teil die hervor-
ragendsten Stiftskapitularen, die zugleich in den Hauptorten des
Gebietes das Pfarramt verwalteten. Die eigentliche Tagesordnung und
Reihenfolge der Synodalverhandlungen, sowie das mit denselben ver-
bundene Ceremoniell und das Rituelle des gottesdienstlichen Teiles,
wobei auf Verwendung der kostbarsten Paramente, des vom spanischen

1 do Bd. 692.
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Konigshofe geschenkten Pontifikalornates, Bedacht genommen wurde,
sctzte Flrst Colestin selbst bis in die kleinsten Einzelheiten fest, worauf
dann das Einladungsschreiben an die Dekane zu Handen der zur
Teilnahme berechtigten Pfarrer erlassen wurde.

In feierlichem Ingre3 hebt dieses lateinische Zirkularschreiben
an : «Colestin, von Gottes und des Heiligen Apostolischen Stuhles
Gnaden Abt von St. Gallen und St. Johann, Fiirst des Heiligen Romischen
Reiches, entbietet allen Dekanea, Pfairrern, Rektoren und Seelsorgs-
priestern sowohl aus dem Ordens- als dem Weltpriesterstande Grul3
und Heil im Herrn. » Als Veranlassung und Zweck der Einberufung
wird angefihrt : « Weil wir die Geillel des gottlichen Zornes, namlich
Hunger, Krieg und Krankheiten, die wir in diesen unheilvollen Zeiten
crieiden, mit Recht unseren Stinden zuschreiben, so bietet sich uns kein
besserer Weg zur Verséhnung der gottlichen Gerechtigkeit, als indem
dic Seelenhirten zusammenkommen, um gemeinsam zu beratschlagen,
und dasjenige, was zur Austilgung der Laster, zur Bekdmpfung der
MiB3brauche, zur Stdarkung der heiligen katholischen Religion und
zur Erncucrung, sowie hauptsdchlich zur Ausfithrung der alten Gesetze
und Erlasse zweckdienlich erscheint, mit seelsorgerlichem Freimut und
Ernste vorzubringen. Denn wenn es in politischen Geschiften kein
wirksameres Mittel gibt zur Beilegung schwieriger Angelegenheiten,
als indem die berufenen Berater zusammenkommen, um wieviel not-
wendiger wird cine Beratung der Priester sein fiir die Kirchlichen und
das ewige Heil beschlagende Dinge. Daher haben wir beschlossen,
gemil der Vorschrift des Konzils von Trient und den getroffenen Ver-
cinbarungen eine allgemeine Synode aller Pfarrer awuf den 8. Tag des
Mar im laufenden Jahr r6go nach Rorschach einzuberufen. Wollen
daher Euer Hochwiirden besorgt sein, da alle Pfarrer Thres Kapitels
st. gallischen Gebietes, auch jene, iiber welche Uns blos das Visi-
tationsrecht zusteht, nach dem genannten Orte Rorschach geladen
werden; so zwar, dafl alle, so fern sie nicht durch cinen kanonischen
Grund rechtmédBig verhindert sind, den Abend zuvor in Rorschach
crscheinen, damit dann am 8. Mai, um % Uhr mo'rgcns, der Anfang
der ersten Sitzung statthaben kann. » Mit Erteilung einiger allgemeinen
Weisungen iiber benotigte Kleidung und duBleres Verhalten der Gela-
denen schlieBt das Schreiben unter dem Datum des 14. April 169o0.

Am Vortag der angesagten Synode, den 7. Mai, sodann begab
sich Fiirst Colestin nach Rorschach ins Kloster Mariaberg, begleitet
von den Spitzen seines weltlichen Hofes, nachdem die Regularpfarrer
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des Stiftes bereits vorausgegangen waren. Die geladenen Sdkularpfarrer
nahmen Wohnung im Gasthaus zum Léwen, woselbst sie wihrend den
3 Tagen der Synode gemeinsam die Mahlzeiten cinnahmen an eciner
langen Tafel, welcher die beiden Kapitelsdekane présidierten.

Folgenden Tages in der 7. Morgenstunde schritt der Fiirstabt
unter Glockengeldute und begleitet von den beiden Dekanen und den
Adelspersonen seines Hofes von Mariaberg aus nach dem Ilecken
Rorschach. Unterdessen zogen die Synodeteilnehmer, die Religiosen
im sogenannten Flokkus, die Weltpriester im Talar und Chorrock
und gefithrt vom Offizial, in Prozession aus der Pfarrkirche auf den
Platz bei der Schiffslande. Hier, beim Gasthaus zum Lowen, empfingen
sic den Firsten, der bischoéfliche Kleidung trug, und begleiteten ihn
unter dem Baldachin zur Kirche, in welcher fiir thn zu oberst des
Schiffes ein Thron errichtet war. In besonders aufgestellten Banken
des Schiffes nahmen in bunter Mischung dcr Ordens- und Weltpriester
die Pfarrer nach Dignitdt und Ancilennitit Platz.

Es begann nun die feierliche Pontifikalmesse « de Spiritu Sancto » ;
bet der Communio reichte der zelebrierende IFiirstabt allen Synodalen
die heilige Eucharistie. Nach Beendigung des heiligen Opfers wurden
die anwesenden Laien entlassen und darauf die Kirchentiiren geschlossen
und mit Wachehaltenden besetzt.

Das hier nun einsetzende, lateinische Synodalprotokoll hebt in
feierlichster Form an :

« Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit. Amen, [
Jahre 1690 etc.. den 8. Mai, hat der Erlauchteste und Gnadigste Herr
Herr Colestinus, First des Heiligen Romischen Reiches, Ritter des konig-
lichen Ordens von der Verkiindigung Maria, Graf in Toggenburg, Abt der
berihmtesten, ohne Mittel dem Heiligen Romischen Stuhle unterworfenen,
unter der Regel des heiligen Patriarchen Benediktus stehenden Kldster
St. Gallen und St. Johann im Thurtale, Ordinarius in geistlichen Dingen
fir die Landschaft St. Gallen, die Grafschaft Toggenburg und das Rheintal ;

Nachdem er die ihm unterstellte Geistlichkeit in kanonischer Form
cinberufen, in dem kaiserlichen Markte Rorschach, am Bodensee gelegen,
eine feierliche Synode abgehalten, welcher Er selbst in Person von Anfang
bis zum Ende beiwohnte. »

Das Verzeichnis der Teilnehmer weist fiir die beiden Kapitel
St. Gallen und Wyl-Lichtensteig, in welche der Klerus abgeteilt war,
47 Namen auf, wovon 8 Konventualen des Stiftes, an ihrer Spitze
der Offizial und Vice-Offizial ; als Abwesende werden 1o Pfarrer vermerkt,
wovon 2 Konventualen von St. Gallen und 1 von Wettingen. Als



Synodalaktuar fungierte und zeichnete das Protokoll Johann Georg
Schenkle von Wyl, Pfarrer zu Kirchberg, beeidigter apostolischer Notar,
dem je ein Regular- und Sdkularpriester als Zeugen beigegeben waren.

Die Synodalhandlung nahm ihren Beginn mit ciner vom Filirstabt
gehaltenen kurzen Exhorte nach Vorschrift des Pontificale Romanum.
In derselben fiihrt der hohe Redner aus : Nach dem Zeugnis der Heiligen
Schrift solle einst dies irdische Trianental in einen Zustand des Gliickes
und der Bliite zuriickgefithrt werden. Nach der Meinung der Stern-
kundigen werde dies dann geschehen, wenn alle Planeten sich vereinigen.
Auch zur Erncuerung der in ihrem Eifer und in ihrer Reinheit zurtick-
gegangenen Kirche Christi gebe es kein besseres Mittel, als indem die
Priester, diese Planeten im Reiche der Kirche, zusammenkommen
und sich vereinigen. Als Ursachen und Beweggriinde der Einberufung
dieser Synode fiihrt er dann an : sein Verlangen, die ihm untergebenen
Seelenhirten zu begriilen, sich threm Opfer und Gebet zu empfehlen,
sowic durch thren Mund zu erfahren, was 1m fiirstlichen Gebiete in
geistlichen Dingen der Verbesserung bediirftiger scheine, und durch
welche Mittel diese Erncuerung bewirkt werden konne, und endlich, um
den Vorschriften des kanonischen Rechtes Gentige zu tun.

s folgte darauf die feierliche Ablegung der « Professio fidei» durch
den ganzen anwesenden Klerus, deren Formel zuvor der Dekan des
Kapitels St. Gallen verlas. Nach geschehener Anrufung des Heiligen
Geistes durch Absingung des « Veni Sancte Spiritus » erteilte der Ordi-
narius den Segen mit dem Allerheiligsten, und forderte sodann in
deutscher Sprache simtliche Anwesende auf, nunmehr im weiteren
Verlaufe all das vorzubringen, was cin jeder von ihnen als geeignet
erachte zur FForderung der Ehre Gottes und des Heiles der Seelen,
womit nun die eigentlichen Verhandlungen ihren Anfang nahmen.
Gleich zu Beginn wurde von einem der beiden Dekane dem Wunsche
Ausdruck gegeben : es mochte jenen, die zwecks freierer Aussprache
dies wiinschen, vom Ordinarius gniddigst eine Einzelaudienz gewihrt
werden, zu welchem Wunsche der Fiirst sogleich seine Zustimmung
gab, worauf die beiden Dekane selber zuerst und nach thnen andere
von dieser Erlaubnis Gebrauch machten.

Darauf setzte nun die allgemeine Beratung ein, indem dic Pfarrer
im regem Wechsel durch 2 Tage hindurch ihre Meinungen, Wiinsche
und Vorschldge sowohl im allgemeinen als auch hinsichtlich ihres
eigenen Pastorationsbereiches vortrugen. Dabel gewinnt man den
Eindruck, daB das zu rhetorischer Betidtigung geneigte st. gallische



Naturell bei dieser Gelegenheit zu ungehinderter Entfaltung kam, ein
Umstand, der wohl der ganzen Handlung das Gepriage wirksamster
Unmittelbarkeit gegeben haben muf3. Was nun so im Schofle der
Versammlung als auch zuvor in der anbegehrten Einzelaussprache
vorgetragen worden, das ordnete der Synodalsekretdr nach gewissen
Gesichtspunkten und Titeln und brachte diese anschlieBend der gesamten
Versammlung zusammenfassend noch einmal zur Kenntnis. Diese
Wiedergabe der gefallenen Voten hatte zugleich den Sinn und Zweck
cines Skrutiniums, indem bei jedem cinzelnen Punkte derselben auf
die Frage des Dekans : « placetne an non ? » die Synodalen ihre Zu-
stimmung oder Ablehnung kundzugeben hatten, wobeil offenbar die
dem Sekretdr beigegebenen zwel Zeugen als Stimmenzihler fungierten.
Das Ergebnis dieser Abstimmung hatte freilich nicht den Sinn eines
bindenden Beschlusses ; sondern es sollten die zur Annahme gelangten
Punkte lediglich als MeinungsduBerungen und Wiinsche zu Handen
des Ordinarius gelten, wobei es dem Gutfinden des letzteren iiberlassen
blich, ob und inwiewelt er von denselben Gebrauch machen wollte.
Denn im Gegensatz zur Provinzialsynode als synodus episcoporum,
wo die Teilnehmer gemeinschaftlich mit dem Haupte der Versammlung
urteilen, 1st nach den kirchenrechtlichen Bestimmungen die Ditzesan-
synode nur synodus episcopalis in dem Sinne, daB der Bischof bezw.
der Ordinarius ihr nicht bloff ihr juristisches Dasein gibt, sondern auch
als der einzige, mit der Fille der gottlichen Vollmacht bekleidete
hierarcha primi ordinis die ganze Synode beherrscht und auf der-
Cselben der allemmige Richter ast, indem er nur solche um sich ver-
sammelt, welche 1hm untergeordnet sind und bloll einen von ihm
libertragenen Anteil an der Jurisdiktionsgewalt haben. !

Es sc1 nun aus dem reichen Inhalt jener eben erwidhnten lateinischen
Zusammenstellung der Synodalvoten dasjenige herausgehoben, was
i seiner Eilgenart ein besonderes Licht wirft auf die damaligen
religios-politischen und sittlichen Zustinde der st. gallischen Stifts-
lande und darum naturgemill zu Vergleichen mit den heutigen Ver-
hdltnissen drangt.

1 Wetzer und Welte, Kirchenlexikon, Bd. 3, Sp. 1770.



Vom wahren Glauben, oder von der Ausrottung der Irrlehren.

Es sollen auf jegliche Art die Unkatholischen (so lautet cine standige
Bezeichnung damaliger Zeit, die hier durchwegs beibehalten sei) aus der
st. gallischen Alten Landschaft ausgeschafft werden, so dall sie daselbst
weder Wohnsitz noch Dienst nehmen diirfen.  Nicht wenig scheint es zur
Verbreitung des Glaubens beizutragen, wenn der Geistlichkeit von den
weltlichen Herren Beamten gréflere Achtung entgegengebracht wird, damit
dic Unkatholischen nicht nur diese, sondern auch jene fiirchten miissen.

Katholiken, dic vom Glauben abfallen, sollen mit dem Tode bestraft
werden (puniantur poena capitali), besonders dann, wenn sic zum Zwecke
der Apostasic aus der Alten Landschaft ins Toggenburg hiniiberziechen.
Denn der bekannte 6ffentliche FriedensschluB3 (von Baden, im Jahre 1656,
nach dem crsten Villmergerkrieg) gestattet nur, daB Unkatholische katho-
lisch werden diirfen, nicht aber umgckehrt. Es wurde zwar behauptet,
es gebe irgend eine Bestimmung in der Ubereinkommnis von Rapperswil,
dic diese verderbliche Gegenseitigkeit zugestehe, aber diese Bestimmung
wurde bis anhin nie gesehen und nachgewiesen.

Den Katholischen, die nicht gut haushalten, sollen rechtzeitig Vor-
miinder gegeben werden. Denn gewohnlich verschwenden sie mehr als die
Unkatholischen. In vielen Féllen wird die selbstverschuldete Armut sogar
zur Ursache des nachherigen Abfalles.

Es soll cin Senat oder cine Ratsbehorde fiir Verbreitung des Glaubens
unter einen Kommissar eingesetzt werden. Diese soll bestehen aus mehreren,
sehr einsichtigen Pfarrern, unter Beiziehung einiger weltlichen Herren
Beamten. Das Amt derselben wiirde darin bestehen, im besonderen gegen
die Unkatholischen tdtig zu sein, ndmlich durch Bekehrung oder, unter
Wahrung der Gerechtigkeit, durch Austreibung derselben.

Es soll den unkatholischen Pradikanten (praedicuculi werden sie
wenig respektvoll genannt) auferlegt werden, alle geschriebenen Artikel
ihrer Irrlehre dem erlauchtesten Fiursten oder (was vielleicht noch ange-
messener wire) den Landdekanen zu iibergeben. Auf diese Art wird :
1. zu Tage treten, wieviel die heutigen Unkatholischen von der urspring-
lichen Lehre Zwinglis abgewichen sind. Man ist namlich der Meinung,
daB im Toggenburg kein einziger Pradikant sei, der genau wilte, was jener
« Wiistling » gelehrt hat; 2. wird dadurch ihre Uneinigkeit untereinander
offenbar werden ; 3. werden sie nachhin keine neuen falschen Glaubenssatze
aufstellen kénnen ; 4. werden unsere Priester leichter imstande sein, sie
zu widerlegen.

Es gibt jedoch auch einen Grund, der gegen cin solches Verfahren
spricht : der Umstand namlich, daB sie faktisch im Toggenburg mehrere
Artikel (wenigstens offentlich) nicht zu lehren wagen, welche in Zirich
und anderswo vorgetragen werden. Sic werden darum blos die Ziircher

-
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Confessio vorweisen, und hernach wiirden wir gestatten miissen, daB alle
verwerflichen Lehrsatze derselben vorgetragen werden, andernfalls uns die
Ziircher selbst einen Handel anstiften wiirden.

Den katholischen Waisen sollen katholische Vormiinder gegeben
werden, und es mufl Vorsorge getroffen werden, daB8 solche Waisen nicht
von den Unkatholischen auBer Landes zu den Ziirchern geschickt werden.
was sie bisher ofters praktiziert haben, indem sie dieselben heimlich weg-
nahmen und anderswohin verbrachten. Wenn ein solcher Fall wieder-
kehren sollte, daB ausziehende oder weggebrachte Waisen Héauser oder
Liegenschaften im Toggenburg besitzen, so soll es den Vormiindern erlaubt
sein, benannte Giiter an Katholiken zu verkaufen (jedoch zu einem gerechten
Preise), damit jene bei ihrer Riickkehr keine Wohnung mehr vorfinden.
Es scheint ein solches Vorgehen erlaubt zu sein, zum Besten der Religion
und als Strafe fiir jene, die so hinterlistig handeln.

Die Katholiken sollen ihre Giiter nicht an Unkatholische verkaufen.
wohl aber umgekehrt deren Giiter ankaufen, und hiezu soll das Kloster
St. Gallen selbst Hilfe leisten, sei es aus dem Vermoégen des Stiftes oder aus
andern Fundationen, z. B. von Spitdlern, Siechenhdusern, Kirchen usw.,
oder der Herr Fiurstabt konnte dieselben fiir das Kloster selbst erwerben.
Leichter wird aber ein solcher Kauf durch Dritthand geschehen.

Die Pfarrer sollen mit groBtmoéglichem Eifer und mit Klugheit dahin
wirken, daB keinc gemischten Ehen eingegangen werden mit der Bestim-
mung, daB die Kinder maénnlichen Geschlechtes dem Bekenntnis des
Vaters und jene weiblichen Geschlechtes dem Glauben der Mutter zu
folgen haben.! Denn die Erfahrung lehrt, da8 das schlimmere Gewicht
immer auch das stdrkere ist und die Kinder zuletzt alle irrglaubig werden.

Bei Ubertretung der Feiertagsmandate sollen die Unkatholischen,
besonders auswartige, nicht leicht straflos ausgehen oder gar von denselben
dispensiert werden, da sie ihrerseits nach dieser Richtung gegen die Katho-
liken auch keine Riicksicht kennen. Als Beleg hiefiir wird angefithrt, daB
kurz zuvor in Winterthur ein Weinfuhrmann des Stiftes angehalten und
um 5 Gulden gebiiBt worden sei, weil er blos an einem sog. Bettage der
Unkatholischen, von dem er kein Wissen hatte, durch zircherisches Gebiet
gefahren.

Gegen die Unkatholischen und deren Vergehen sollen fleiBig Unter-
suchungen angehoben werden ; denn sie verfehlen sich fast bestindig gegen
die Gesetze, und die Herren Beamten sollen nicht erst auf eine Anzeige
warten. '

Die Pradikanten sollen nicht geduldet werden an jenen Orten, wo keine
geniigende Fundation fir sie vorhanden ist, wie dies dem Vernehmen nach
der Fall ist in Kappel, Mogelsberg, Liitisburg und Kirchberg.

1 Anderer Meinung diesfalls war in spaterer Zeit das Generalvikariat von
Konstanz unter Freiherr von Wessenberg, das diese eben angefithrte Ehebedingung
als geltende Verordnung des Konstanzisch-st. gallischen Ordinariates in die
st. gallische Gesetzessammlung einreihen und promulgieren lie8. Kantonsblatt
vom Jahre 1804.
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Im Rheintal besteht eine Verordnung, wonach daselbst kein Unkatho-
lischer Schullehrer sein darf ; das namliche sollte mit noch groBeremm Rechte
im Toggenburg verordnet werden.

Die Pradikanten sollen ofters von einem Orte zum andern versetzt
werden, auch dann, wenn kein weiterer Grund vorliegt, wie ja der Erlauchte
First auch die Pfarrer versetzen kann. Denn die Pradikanten, die lange
am namlichen Orte sind, werden erfahrungsgemalB immer boésartiger. Sie
verpflichten sich auch die lhrigen durch Schulden, sei es mittelbar oder
unmittelbar, damit sie aus Furcht vor deren Einforderung nicht zu
konvertieren wagen sollten.

Die Mosnanger haben sich untereinander eidlich verpflichtet und
besitzen dariiber eine schriftliche Bestitigung, daB sie keinem Unkatho-
lischen verkdufliche Giiter geben und keinen solchen bei ihnen wohnen
lassen wollen, ferner sich selber schiitzen zu wollen nach den Bestimmungen
des offentlichen Friedens, wenn Einer abfallen wiirde. Ein Gleiches zu
tun, sollten alle katholischen Gemeinden bereit sein, wenigstens in Bezug
auf den letztgenannten Punkt. Aber es lieBe sich anderseits auch fragen,
ob dies immer zum Vorteil gereichen wiirde, da zu befiirchten ware, daB3
auch die Unkatholischen ihrerseits sich eidlich verpflichten kénnten, daf
keiner aus ihnen katholisch werden wolle.

Die Unkatholischen haben die Meinung, daB wir sie mit Gewalt be-
kehren wollen ; deshalb werden sie immer hartnickiger. Diese Meinung
soll ihnen darum durch freundliche Behandlung, durch Guttaten usw.
genommen werden, zu welchem Zweck immer nur gute und sehr kluge
Pfarrer ins Toggenburg gesetzt werden sollen.

Den Katholischen, die in Gefahr des Abfalls sich befinden, wozu sic
meistens gebracht werden durch den Mangel an zeitlichen Giitern und wegen
Schulden, durch welche sie den Unkatholischen verpflichtet sind, soll auf
jegliche Art Hilfe geleistet werden, damit wenigstens diejenigen, die katho-
lisch sind, dabei erhalten bleiben.

Auswartige Unkatholische, welche im Toggenburg keinen Wohnsitz
haben und dort weder das Land- noch das Gemeindebiirgerrecht besitzen,
sollen ausgeschafft werden ; es sollen niemals solche als Einwohner zuge-
lassen werden.

Die Pradikanten sollen alljahrlich zum hochwiirdigsten Furstabt
berufen werden, der mit der ihm angebornen milden Autoritit und eifer-
vollen Beredtsamkeit dieselben dafiir zu gewinnen suchen wird, daB sic
die Thrigen wenigstens in der Sterbestunde zu einer Reue disponieren ;
es sind namlich viele im Toggenburg nur materiell Haretische, die durch
solche aufrichtige Reue gerettet werden konnten.

Die Katholischen sollen sich keine besondere Miihe geben und ebenso-
wenig sich Kosten machen, um die Madchen des Ubertrittes wegen mit
katholischen Burschen zur Ehe zusammenzubringen; denn es lehrt die
Erfahrung, daB solche nur laue Kinder erzeugen, und daB beim Tode des
katholischen Vaters die Witwe samt den Kindern in den Irrglauben zuriick-
fallen. .

Es 1st die Frage aufgeworfen worden, ob den Unkatholischen der
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Titel « Evangelische » zugestanden werden soll, den sie sich selber beilezen.
Es antwortet der hochwiirdigste Fiirstabt : kein Katholik solle sie so nennen :
wenn sie aber unter sich selbst sich Evangelische heiBlen, so kénne ihnen
das nach seiner Ansicht nicht verwehrt werden.

Unkatholische Hebammen sollen keine geduldet werden, was indirekt
erreicht werden kann dadurch, da8 der Eid nur katholischen abgenommen
twird, da das Gesetz einstweilen vorschreibt, daBl nur solche den Waéchner-
innen beistehen dirfen, die den Eid geleistet haben.

Die Pradikanten sollen in der Offentlichkeit immer ihre Halskrausen
(collaria crispata) tragen, damit sie von den Pfarrern unterschieden werden
koénnen, da sie dieselben in der Kleidung allzusehr nachahmen.

Die weltlichen Herren Beamten begiinstigen die Unkatholischen sehr
und sehen ihnen durch die Finger ; sie suchen Vorwinde, um, auch wenn
sie darum angegangen werden, nicht gegen sie vorgehen zu miissen, indem
sie z. B. sagen @ es seien bose Zeiten ; das Toggenburg habe sonst schon
Handel genug; eine unter Anklage gestellte Person koénne andernorts
mechr schaden usw.

Dic Unkatholischen fithren Gebrauche ein entgegen fritherer Gewohn-
heit, ja selbst gegen das Allgemeine Mandat. Damit sie z. B. das Kreuz
nicht mehr vortragen miissen bei den Beerdigungen, legen sie dasselbe
auf den Sarg des Verstorbenen, bedecken es mit einem Tuche und tragen
es in dieser Weise zum Grabe. Andernorts zerbrechen sie heimlich die
uber die Griber der Ihrigen gesteckten Kreuze. (Gegen solche sollen die
weltlichen Herren Beamten mit Strenge vorgehen und zwar schon bei
der Untersuchung.

Den Pradikanten im Toggenburg werden zu haufige Unterweisungen
erlaubt, besonders dort, wo ern Pradikant zwei Kirchen verunehrt (« foedat »),
halt er an jedem Ort die ihm zugestandene Anzahl Unterweisungen, also
im ganzen das Doppelte, so in Henau-Niederglatt. AuBerdem wird ihnen
Hir die Unterweisungen cine allzu gelegene Zeit eingeraumt, — zu grofler
Unbequemlichkeit der Katholischen, d. h. fast nur im Sommer mit Uber-
gehung mehrerer Wintermonate ; sie haben daher zuweilen deren zwel
in einem Sommermonate, wahrend mehr darauf getrachtet werden sollte,
daf3 sie zuweilen in cinem Wintermonate deren zwei und in einem Sommer-
. monat keine hitten.

Auf die Biicher und Bibeln der Unkatholischen ist ein besonderes
Augenmerk zu richten, da sie oft ganz gefdahrliche und die Katholischen
verletzende Biicher besitzen.

Particularia in Besug auf das Rheintal.

Die Taufen werden dort oft bis auf den 4. Tag verschoben, ohne daB
die weltlichen Herren Beamten Strafen dafiir ausfillen.

Das standige Recht des Riickzugs (jus retractus) oder «der Ewig
Spruch » soll den Katholiken wieder zuriickgegeben werden, ansonst alle
Lehengiiter Unkatholischen zu Handen kommen, was sehr gut zu beféordern



versteht der Priadikant zu Marbach, der seinen Glaubensgenossen befahl.
daB sic alle Guter nur an Unkatholische verpachten sollen. So haben in
Bernang von 44 Lchen die Katholischen kaum mehr 4 in Handen. Ferner
sollten bei den katholischen (mitregierenden) Kantonen zweil Dinge aus-
cewirkt werden : 1. dal die Halfte aller L.ehen uberhaupt den Katholischen
gegeben werden miissen ; 2. dall nach Erncuerung des Riickzugsrechtes
fiir die Katholischen diese von demselben wenigstens dort Gebrauch machen
konnen, wo die Mittel vorhanden sind. Auf diese Weise wiirden sie auch
die andere Hélfte der Lehen an sich ziehen kénnen.

Die gemeinschaftliche Regierung (der ¢ Orte) ist Schuld und Ursache,
daB den Unkatholischen Amter zugestanden werden, die siec vordem nie
inne hatten, so das des Hofammanns zu Altstiatten und andere, cin Umstand,
der die Katholischen mit Besorgnis erfillt.

Die Pradikanten halten heimliche Unterweisungen unter dem Vor-
wande des Gesangsunterrichtes. Solcher Unterricht ist ihnen nicht zu
gestatten, da er eine Ncuerungist, und erst vor 15 Jahren den Anfang nahm,
was der Priadikant von Altstitten selbst eingestand, der, wegen dieser
Neuerung einstmals zur Verantwortung gezogen, darob um Verzeihung bat.

Dic Unkatholischen kopulieren an Werktagen, unter der Woche, was
gegen das Mandat des Fursten ist, und woriber sehr viele Unkatholische
selber sich beklagen, deren Feldarbeit oder Handwerk dieser Gebrauch
Eintrag tut. Das tun die Pradikanten aber nur, damit sic umso mchr
Gelegenheit hatten, Predigten zu halten.

Das Fronleichnamsfest, das kraft des Allgemeinen Mandates auch
durch offentliche duBere Arbeitsruhe begangen werden soll, beobachten
die Unkatholischen nicht. Sie nehmen auch beim ILauten des « Angelus»
die Kopfbedeckung nicht ab, ohne deshalb gestraft zu werden.

Dic Pradikanten nennen sich Pfarrer ; desgleichen heilen sie sich
Katholische und ihre Sekte apostolisch, uralt und allein seligmachend,
was alles dem Instrument des offentlichen Friedens zuwiderlauft. In der
Tat ist im Toggenburg cin Pradikant, der scine Sekte von der Kanzel die
alleinseligmachende genannt, um 30 Dukaten gebii3t worden. Ein Gleiches
sollte auch im Rheintal geschehen.

Das Ubrige, was von den Pfarrern des Toggenburg vorgebracht worden,
wird in gleicher Weise auch fir das Rheintal begehrt, wozu die katholischen
Kantone leicht gebracht werden kénnen.

I.

Vom Gottesdienst und von der Beobachtung der Festtage.

Aus den vielen Anregungen und Winschen seien hier nur folgende
angefihrt :

Es soll ein Mandat erlassen werden (besonders im Toggenburg),
daB alle Kommunikanten wunter gesetzlicher Bufe gehalten sein sollen,
an Sonn- und Festtagen dem Gottesdienste beizuwohnen und soll hier



die Ausfithrung durch den weltlichen Arm erfolgen. Denn Viele gehen das
halbe Jahr durch nicht in die Kirche ; sie fiirchten hierin auch die Pfarrer
nicht, da diese sie nicht zu bestrafen wagen.

Es sollen keine Hunde zum Gottesdienst mitgenommen werden ; denn
durch Bellen und Belgen verursachen sie Stérungen.

Es bestehen viele nebensachliche Andachten, auf welche die Leute
sehr groBes Vertrauen setzen, wie z. B. die Skapuliere; die wesentlichen
dagegen schiatzen sie nicht. Jene sollen also abgeschafft werden, damit
diese umso mehr gepflegt werden. Neue Bruderschaften diirfen nicht ein-
gefiihrt werden.

Wenn Feiertage auf Samstag fallen, soll das aus der Umgebung von
‘St. Gallen zu Markt gehende Volk zuerst eine heilige Messe anhéren.

Mancherorts sind abergliubische Wahrsager, die einen Familiengeist
zu haben vorgeben (die « Teufelsbeschwérer » genannt). Uber solche soll
strengste Untersuchung angehoben und ihnen nirgends der Aufenthalt
gestattet werden. )

Die Zigenner sollen ganzlich, selbst durch Waffengewalt, ausgetrieben
werden, da sie verschiedene aberglaubische Dinge treiben und durch Wahr-
sagereien und magische Kiinste tiberhaupt das Volk verfiihren.

Es soll eine griindliche Nachfrage gehalten werden bei den Krimern,
was fur Biicher, AblaBzettel usw. sie feilhalten. Man sagt, daB einige aber-
claubische Alraunen (mandragoras) verkaufen.

II1.

Von den Sakramenten.

Von der Taufe. Die beeidigten Hebammen beklagen sich, daB sie
von sehr vielen Wochnerinnen nicht zugelassen werden, sondern die nichst-
beste Frau der anderen beistehe, ohne daB die Hebamme gerufen werde
und anwesend sei; es ist dies eine riskierte Sache, die nach entschiedener
Abhilfe ruft.

Die Taufmahler und besonders die « Kiichleten » bei den Taufen sind
durchaus abzuschaffen, wie auch ubermaBige Patengeschenke. In dieser
Richtung wird viel zu viel unniitz Geld verbraucht, auch mit Neujahrs-
geschenken. :

Von der heiligen FEucharistie. Merkwiirdig mag in unserem Zeitalter
der haufigen Kommunion hier das folgende Anbringen erscheinen, das
dann tatsdchlich auch unter die allgemein verbindlichen Vorschriften des
Synodalerlasses aufgenommen wurde, des Inhalts : Die gewéhnlichen Leute
(plebet) sollen nicht allzuoft Rommunizieren, damit sie nicht durch zu hdufigen
Empfang des Sakvamentes lauw werden und dieses wmehr aus Gewohnhett
empfangen als aus Eifer und Frémmighkeit. Zu diesem Zwecke sollte eine
Beratung stattfinden dariiber, was durch das ganze st. gallische Gebiet
die Pfarrer und Beichtviter lehren sollen, wie oft ein gewodhnlicher Mensch
(homo plebeus) das Jahr hindurch mit Nutzen die heilige Eucharistie
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empfangen konne. Besonders die Kinder sind von der haufigen Kommunion
durchaus fern zu halten.

Die heilige Wegzehrung sollte mit groBerer Begleitung und Feierlichkeit
zu den Kranken getragen werden.

Die eucharistische Kommunion soll jenen Frauenspersonen verweigert
werden, die um Hals, Brust und Arme nicht ziichtig bedeckt sind, d. h.
ohne Brust- und Halstiicher einhergehen ; sie sollen auch die hohen Filz-
kappen zum Kommunizieren ablegen (Nil novi sub sole!).

Die Versehgdange sollen geschehen ohne besonderes Entgelt an Priester
und MeBmer. Wo solche Bezahlung bisher iblich war, sollen die Beziiger
in anderer Weise schadlos gehalten werden. Die Sitte der « geistlichen Vater
und Mitter » bei Primizfeiern soll abgestellt werden, weil die darum Ange-
sprochenen zu stark belastet werden.

Vom Bufsakvament. Die bisherige Ubung, daB die Beichtviter in
der Osterzeit den sog. Beichtgroschen von den Poénitenten entgegennehmen,
soll in Abgang gebracht werden.

In materia justitiae sollen di¢ Beichtviter auch nétige Restitutionen
auferlegen, da sic andernfalls stillschweigende Kompensationen gutheilen,
so z. B. bei jenen Arbeiten oder Dienstleistungen, zu denen sich Viele
fast unentgeltlich und ohne Lohnforderung aufdriangen. Auch die Magde
und Knechte, Weber und deren Arbeiter halten sich vielfach im geheimen
schadlos, und wenn ihnen nicht Restitution auferlegt wird, iibertreten sie
alle Abmachungen. ,

Die Beichtviter sollen es vermeiden, nach der Beicht sich sogleich
wieder mit den Pénitenten, besonders den Frauenspersonen, abzugeben
und sie nicht ausfragen iiber das Neueste vom Hause, von den Eltern usw.
Sicher ist es sehr ungeziemend, daB derjenige, der eben Richter an Gottes
Stelle war, bald darauf wieder mit dem Angeklagten zusammen lache
und schwatze wie ein Windbeutel (nebulo), ein Gebahren, das noch mehr
zu verurteilen wire in der Beichte selber, welche so zuweilen auf ganze
Stunden hinausgezogen wird.

Diese drei Punkte sollen besonders den Patres Kapuzinern eingescharft
werden.

Von der Ehe. Die privaten oder Winkelzusammenkiinfte sollen iiberall
abgeschafft werden.

Die Armen sollen nicht leicht zur Ehe zugelassen werden, damit sie
nicht so viele Bettler zeugen ; sic konnen auch einigermafBen abgeschreckt
werden, wenn von ihnen verlangt wird, daB sie vorher wenigstens den
Katechismus auswendig herzusagen wissen.

Die Ehedispensationen werden aus Rom oder Luzern (durch die
schweizerische Nuntiatur) ohne Vorwissen der Pfarrer erwirkt, oft sogar
von den weltlichen Beamten selber, was gegen das Dekret des Heiligen
Vaters ist, das einen Attest des Pfarrers verlangt.

Die Hochzeits-Morgensuppen, welche die weltlichen Herren Beamten
bis anhin schon oft — jedoch vergeblich — einzuschrinken versuchten,
sollen ganzlich abgeschafft werden.

Die Eheversprechen (Sponsalien) geschehen fast alle geheim ; es sollen



darum alle und jegliche bestraft werden, die ohne Zustimmung und An-
wesenheit der Eltern oder deren Stellvertreter solche eingehen.

Es sind Einschrinkungen vorzunehmen, besonders bei den Landleuten,
betr. Mitgift und « Brautfuder » ; denn diese werden den Eltern abgedriickt,
und wenn diese zogern oder zuweilen die Mittel dazu nicht haben, werden
die EheschlieBungen oft auf viele Jahre hinaus geschoben, wahrend welchen
die Brautleute 6fters unerlaubter Weise verkehren.

Die Brautfithrer und andere verlangen von den Brautleuten allzu-
kostbare Geschenke.

Es sollen auch nicht iibersehen werden die den Hochzeiten vorgiangigen
Schmausereien (vulgo « die Braut-Stubenden und blebsch »), die gédnzlich
zu untersagen sind. Denn zuweilen kommen da alle Ledigen aus der ganzen
Gemeinde zusammen, und cs werden oft eine ganze Woche hindurch all-
nachtlich bis in den Morgen hinein Gelage gehalten.

Die Ehetrennungen geschehen vielfach aus eigener Machtvollkommen-
heit der Eheleute, besonders im Toggenburg, wo der cine Teil aus unbe-
deutender Ursache sich vom andern trennt, zuweilen ganz auBer Landes
geht und die Kinder dem zuriickbleibenden Teil tiberlaf3t.

IV,
Von der Predigt und Christenlehre.

Wenigstens alle 10 Jahre sollen die Pfarrer Punkt fiir Punkt und cin-
laBlich, nach der I'assungskraft der Leute, in der Predigt die 10 gottlichen
Gebote und das Wesentliche der Sakramentenlehre erklaren.

Die Landpfarrer sollen zuweilen aus St. Gallen Konventualen zu Predi-
gern begchren diirfen.

Die Katechesen sollen geschehen nach dem neuestens gedruckten
Katechismus des P. Mauriz Geiger (dermaligen Pfarrers in Rorschach) ;
alle Geistlichen sollen dieses katechetische Werk in Handen haben.

Wenigstens an den 4'Hauptfeston, sowie an den Kommuniontagen
sollen alle, Ledige sowohl als Verheiratete, nach dem Mittagessen der
Katechese anwohnen.

Wer immer ein Madchen aus der Kirche abruft oder direkt von der-
selben weg zu ciner Trinkerei fihrt, wie es bisher oft geschehen, soll bestrait
werden.

\’f
Von der Verehrung der heiligen Bilder.
Die Kreuzbilder sollen niemals von irgend einem Iaien (MeBmer)
von Haus zu Haus zum Kiissen herumgetragen werden.
Ungestaltete oder drgerniserregende Bilder, z. B. die dreigesichtigen

Darstellungen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, sollen durchaus abgeschafft
werden.



Die Heiligendarstellungen, besonders jene der allerseligsten Jungfrau,
sollen nicht nach der franzésischen Mode bekleidet werden, sondern in
gewohnlicher und zuvor tblicher Art.

Dic Unkatholischen kaufen etwa ILiegenschaften an, in welchen auf-
gestellte Kreuze sich vorfinden, dic sic dann sogleich entfernen ; sie sollen
deshalb gezwungen werden, solche zu belassen, ja sogar die beschadigten
wieder zu erneuern.

Die Bauernkapellen sollen entweder in gutem Stande gchalten oder
dann abgetragen werden.

V.
Von den Prozessionen und Wallfahrten.

Bei den Prozessionen, welche durch die Stadt St. Gallen geschehen,
sollen die Kreuze von den Priestern selbst getragen werden und zwar auf
gleiche Weise, entweder vor der Brust oder tiber den Arm gelegt. -

Den Pfarrern im Toggenburg soll irgend eine Beihilfe gegeben werden,
aus dem Vermogen ihrer Kirchen oder aus den Bruderschaften, zur Ver-
anstaltung der jahrlichen Prozession nach Maria Einsiedeln. Es bitten auch
alle den Erlauchtesten Fiirsten, dall sie hiebeil durch dessen Verwendung
im Kloster selbst Verpflegung erhalten, jedoch unter Bezahlung dessen,
was sie bekommen, soweit dem Kloster daran gelegen ist.

Es wird gréBlere Gleichformigkeit bei den Prozessionen verlangt, dal
namlich die Madchen an der Spitze und die Frauen zuletzt gchen sollen.
Wenn ndamlich die Madchen unter die Frauen gemischt gehen, so bleiben
gewohnlich einige zu hinterst, und zu diesen gesellen sich dann die Burschen,
nicht ohne Gefihrde und Argernis.

Es geschehen zu viele Storungen der Prozessionen durch zahlreiche
Bettler ; hier soll durch den weltlichen Arm Abhilfe geschaffen werden.

Wallfahrten, die durch Ledige beiderlei Geschlechtes gemeinsam
geschehen, sollen auf jegliche Weise verhindert werden, und wenn ein solches
Paar allein auf dem Wege angetroffen wird, soll es mit Strafe belegt werden,
ausgenommen wenn cs sich um Blutsverwandte handelt.

VII.
Von den kirchlichen Zeremonien.

Zu groBerer Gleichformigkeit soll cin eigenes st. gallisches Rituale
herausgegeben werden, denn das konstanzische ist zu lang ; es verlangt bei
der Sakramentenspendung Ansprachen an das Volk und ist zu wenig ge-
ordnet ; das romische dagegen ist in unserer Gegend allzu ungewohnt und
darum ist ein cigenes notig.

Es sollen auch jahrlich den Geistlichen von St. Gallen aus Direktorien
eingehdndigt werden.



Bei der Darreichung des Manipels bei den MeB-Opfergangen soll ein-
heitliche Ordnung beobachtet werden, in der Weise, daB allen Minnern
der KuB3 desselben gestattet, den Frauen dagegen derselbe aufs Haupt
gelegt werde.

Der Beerdigung der Kinder wohnen die einen Pfarrer bei, die andern

nicht. Das Rituale enthéilt dariber nichts, nicht einmal ein besonderes
Gebet.

VIII.

Von den Ordensleuten.

Die Patres Kapuziner sollen sich nicht mchr in die pfarrlichen Rechte
und Pflichten einmischen. :

Sie sollen auch nicht Eheversprechen beférdern; denn sie bringen
durch vermégliche Madchen viel Vermégen auBer Landes und mit
fremden fithren sie nichts anderes ein, als neue Moden, Hoffart, auslindische
Brauche und Koépfe mit ungleichen Neigungen. Durch solche Férderung
der Eheversprechen («vulgo Kuppeleien ») wurden innert kurzer Zeit
Hunderttausende von Gulden aus der st. gallischen Landschaft abgefiihrt.

Es fangen die Kapuzinerpatres an, Legate anzunehmen und verwenden
diese fur andere Kloster ihres Ordens oder fir Zwecke auBBer Landes. Es
scheint, daBl dies gegen ihre Regel verstoe. Die Fremden sollen sehen,
wie sie ihre Kloster und die Thrigen selbst erhalten. Die Kapuziner sollen
nicht nach Willkir Segnungen an Stelle der Pfarrer vornehmen.

Die Frauenkloster sollen auch arme Jungfrauen aufnehmen und ihre
Kandidatinnen, ob arm oder reich, nicht blos von aulen herbringen, sondern
mehr einheimische zulassen. Sonst bereichern sie sich dermafBen, dalB sie
eigene Befugnisse erlangen, die sie dann gegen St. Gallen ausniitzen ;
wie z. B. das Kloster Magdenau einen unkatholischen Gastwirt in Oberglatt
hdlt, zum grofBen Schaden der katholischen Wirte.

Offentliche Gottesdienste, wie Prozessionen, Wallfahrten, Predigten,
sollen in den Frauenkléstern nicht geduldet werden, nicht einmal 6ffentliche
Messen an Sonn- und Feiertagen, die den Pfarrgottesdienst beeintriachtigen.

o,
Von der Immunitit und den Rechten der Pfarrer.

Der Immunitidt und Awtoritit der Geistlichen treten die weltlichen
Herren Beamten auf jegliche Weise zu nahe und machen den Klerus gerade-
zu verdchtlich ; sie mischen sich auch in dessen Befugnisse und Rechte ein.
Es sollte daher eine wirkliche Unterordnung und eine heilige Eintracht
der beiden Stinde Platz greifen, damit nicht die Untertanen blos die
Weltlichen lieben und verehren. Zu diesem Zwecke bittet der Klerus den
Erlauchtesten Fursten untertianigst und ergebenst zu gunsten der Ehe-



verkliindigungen gemafl Art. 4 der Konkordate; es braucht auch nicht
befurchtet zu werden, dafl die Pradikanten das Niamliche verlangen, da
es sich bei dem Recht der Eheverkiindigungen ahnlich verhilt wie mit dem
Recht der Opferspenden, das die Pradikanten auch nie zu beanspruchen
wagten, und das der Erlauchteste Fiirst erteilen kann, wem er will.

Es sollte den weltlichen Herren Beamten nicht gestattet werden,
fromme Stiftungen, die von Sterbenden gemacht worden, oder Testamente,
die in Gegenwart des Pfarrers und eines Zeugen ausgefertigt worden,
leichthin zu stiirzen und ungiltig zu erklaren, oder die Erben zu solchen
Begchren anzustiften. Die katholischen Kantone sind in dieser Bezichung
gegen ihre Geistlichkeit sehr riicksichtsvoll und nobel gesinnt. Es sollen
bei dergleichen Dingen nicht sogleich List und Trug, besonders von Seite
der Priester, vermutet werden.

Wenn es sich trifft, daB ein Geistlicher fiir einen angeklagten Pfarr-
angchodrigen bei den weltlichen Herren Beamten Fiursprache einlegt, so
sollen diese sich lber die Bitten desselben nicht so leichthin und vor aller
Offentlichkeit hinwegsetzen. "

Die Untersuchungen bei Vergehen der Geistlichen sollen nicht durch
Weltliche geschehen, die sonstwie den Klerikern feindselig gesinnt sind,
sondern es sollen dieselben den Landdekanen tuiberlassen werden, gemal den
Kapitelsstatuten ; desgleichen auch das Zurechtweisen wegen geringerer
Sachen ; auch sollten die Geistlichen nicht wegen jeder unbeutenden Sache
nach St. Gallen vorgeladen werden, besonders die entfernt wohnenden.

Es soll erklart werden, daB3, wenn Jemand Priester wird, er dadurch
die Gemeinderechte und -Privilegien nicht verliert. So behandeln z. B.
diec Wyler in allen odiésen Dingen ihre Geistlichen als Biirger, in vorteil-
bringenden Sachen dagegen streiten sie ihnen diese Rechte ab oder schlieBen
siec ganzlich davon aus. Hiermit beanspruchen die Geistlichen dennoch
in keiner Weise irgend ein aktives oder passives Wahlrecht in Bezug auf
die Amterbesetzung.

X.
Von den Pflichten und dem ehrbaren Leben der Geistlichen.

Alljahrlich mége der Erlauchteste Farst gnadigst die Geistlichen ver-
sammeln, damit sie umso nachhaltiger in ihren Pflichten und Amtern ver-
harren und der Geist Christi in ithnen neu belebt werde, oder es soll wenig-
stens durch Versammlungen unter dem Vorsitze der Herren Landdekane
die  Geisteserneuerung umso 6fters geschehen.

Jeder Pfarrer sollte ein vierfaches Verzeichnis iiber seine Parochianen
fiuhren : im 1. verzeichne er die Gebildeten und Einsichtigen, im 2. die
Armen, im 3. die Ungebildeten, im 4. die Ungefiigigen und in Scelen-
gefahren Befindlichen. Dieses Verzeichnis soll er 6fters durchgehen und
dabei iiberlegen, bei welchen Personen nach .dieser oder jener Richtung
etwas zu erwirken ware und durch welche Mittel dies geschehen konnte
(Also Kartothek nach heutigem Begriffc.)



Die Geistlichen sollen alle anstdndig, nicht nach franzésischer oder
weltlicher Mode gekleidet einhergehen ; sie sollen keine kurzen, « zerhauenen »
(geschlitzte) Rocke tragen, welche Teile der Arme unbedeckt lassen,
sondern 'solche nach réomischem Schnitte, und diese zu ungleichem Preise,
in der Weise, daB namlich nicht gewohnliche Priester sich Teuercres leisten
als die Vorgesetzten und Oberen, ‘ '

Vor allem sollen die Priester sich halten an jene Bestimmungen des
Tridentinums (Sess. I1. Cap. I1.), die von dem ehrbaren Leben der Geist-
lichen handeln, und die¢ ihnen an der Synode Wort fiir Wort vorgelesen
worden gind.

Bisher war es den Geistlichen verboten, an Hochzeitsmahlern teil-
zunehmen ; aus gewissen Griunden bitten nun cinige um Aufhebung dieses
Verbotes ; es sollte nicht wegen dem cinen und anderen, diec Argernis
gegeben, ein allgemein verbietendes Gesetz bestehen.

XL
Von dem besseren Unterricht der Jugend.

Es sollte Bedacht genommen werden auf Mittel, mit welchen gewisse
Héuser zur Diszipliniecrung der Jugend (vulgo Zuchthduser) cinzurichten
waren, und es sollten in dieselben ohne alle Riucksicht solche zuchtlose
Burschen verscetzt werden, die nach der dritten Ermahnung in Anwesenheit
der Eltern sich nicht bessern ; auch sollen sie dasclbst erhalten werden auf
Kosten der Eltern, dic Armen auf Kosten der zustandigen Gemeinde.
Durch solches Vorgehen wird einerseits groflere FFurcht bei den Kindern
und andererseits grofere Achtsamkeit bei den Eltern erzielt werden.

Vermogenslose junge Leute sollen zuweilen nach auswarts geschickt
werden auf cine Lehr- oder Arbeitsstelle, oder sie sollen im Lande selber
Dienste nehmen ; tiber solche soll auch den Gemeindevorstehern und den
Weibeln scharfere Aufsicht zur Pflicht gemacht werden.

Den Witwen und Waisen, auch den armen, sind gewissenhafte Vor-
miinder zu bestellen, ohne Intgelt ; denn es laufen viele junge Leute und
arme Kinder bettelnd und in allen Lastern erfahren herum, die, wenn sie
unter Vormiindern gestanden hdtten, hievon freir wiren.

Die Vormundschaften werden allzusehr beschwert durch Ubertriebene
Entschadigungsforderungen der Vormiinder, sowie durch Schmausereien
und Geschenke bei Gelegenheit der Ablegung der jahrlichen Vogtrechnungen.

Es sollen in allen Pfarreien fixe Beléhnungen an die Schullchrer
entrichtet werden. Letztere sollen mehr auf die Beibringung der
gedruckten als der geschriebenen Schrift Bedacht nehmen !

Die Wohnhduser sollen in Zimmer abgeteilt sein und nicht Kinder
und Eltern oder Erwachsene verschiedenen Geschlechtes im namlichen
Raume schlafen.

Die Eltern, auch die reichen und vornehmen, sollen verhalten werden,
ihre Kinder ein Handwerk oder eine Kunst erlernen zu lassen.



XII.

Von der Beobachtung der Mandate und der Ausrottung der Laster.

s soll auf bessere Ausfithrung der Mandate durch die weltlichen
Herren Beamten hingewirkt werden. An diesem Ubelstand sind haupt-
siichlich schuld die unteren Richter und dic Weibel ; denn schwerlich wird
jemals der gemeine Mann andere cinklagen, auller denn aus Hal3, Zorn
und Neid.

Die Wirte sind die Feilbieter und Schildhalter beinahe aller Laster ;
sic sollen darum scharfer aufs Kom genommen werden. Sie sind aller Listen
voll ; z. B. wenn in ihren Hausern ctwas Gesctzwidriges geschieht, so
schworen sie nachher, sie hiatten nichts gesehen.

Thre Zahl soll cingeschrinkt werden, besonders diejenigen zweiter
Ordnung (vulgo Zapfen- und Mostwirte), die auf alle Weise fiir Burschen,
Madchen usw. geheime Zusammenkiinfte in den obern Kammern ihrer
Hauser veranstalten. Fast alle Wirte sind der Meinung, ihr Eid verpflichte
sic nur zur Bullenerlegung im Betretensfalle. '

Die « Trunktig » (gemeinsame Gelage der jungen Leute beider
(Geschlechter) sollen abgeschafft werden ; denn 1. Burschen und Mdadchen
stehlen die Mittel dazu den Eltern ; 2. ist kaum Einer, der zur Nacht nicht
dicjenige besucht, mit der er den Tag iiber getrunken ; 3. die Madchen
crachten es als aullerste Schmach, wenn sie nicht zum Trunke mitgenommen
werden, und es gibt sogar solche, dic zu diesem Zwecke und unter dieser
Bedingung sich den Burschen geschlechtlich hingeben.

Wenn aber diese « Trunktig » dennoch zugestanden werden wollen,
soll man acht haben, daB die Wirte sic nicht willkiilich vermehren und ver-
andern, so dal3 z. B. ein solcher Tag heute in dieser und in 8 Tagen in einer
andern Gemeinde abgehalten wird. Desgleichen, daf3 unsere Untertanen
nicht an fremden Orten Trinkgelage abhalten, und es soll hiefiir doppelte
Strafe angesetzt werden. Es sollen daher solche Tage im ganzen Gebiete
auf einmal und gleichzeitig statthaben.

Nicht geringes Argernis erleiden die st. gallischen Untertanen aus
den untern Teilen des Gebictes zur Erntezeit von Seite der Ziurcher. Wenn
sic namiich bei diesen sich zur Arbeit verdingen, so werden sie in Bezug
auf die Religion verlacht, gehanselt und zu den unkatholischen Predigten
eingeladen, ja sogar gendtiget; sic essen auch am Freitag und Samstag
Fleisch, wobei sie dies infolge irrigen Gewissens als Stinde ansehen. Es
soll demnach entweder bei den Zirchern selbst in verbindlicher Weise
um Abhilfe nachgesucht oder es sollen die Untertanen von solchen Ernte-
arbeiten abgehalten werden, oder aber eine 6ffentliche Erklarung von den
Kanzeln geschehen, daB der Fleischgenuf3 an solchen Orten gestattet sei.

Es ist auch ein Argernis und fiir unsern Erlauchtesten Fiirsten beleidi-
gend, was unsere von erwiahnter Erntearbeit zuriickkehrenden Untertanen
von den ziircherischen Pradikanten aussagen : daf diese mamlich &ffemtlich
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von den Kanzeln beten « fiir ihre unterdriickten Briider im Toggenburg. »
Es wird diese Behauptung mittelst Untersuchung durch die weltlichen
Herren Beamten auf ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit festgestellt werden
konnen.

Es konnte von gutem sein, den GenuB der Eier in der Fastenzeit
zur Vermeidung mehrerer Siinden zu gestatten.

Gegen die Hoffavt. Das Mandat gegen den Kleiderluxus soll einge-
halten werden. '

Im besonderen hat eine neue Mode angefangen bei den vornehmen
Frauen und Tochtern, farbige und gekrauselte Bander an der Stirne zu
tragen, was die anderen angeseheneren Frauen sogleich nachahmen. Sie
sollen auch Brust, Riicken und Arme geniigend und anstindig bedeckt
haben ; « die Goller sollent linger seyn. »

Auch bei den Bauemmadidchen beginnt die Hoffart in Kleidern aut-
zutreten, besonders in Bezug auf die Menge der Kleider. Es gibt kaum
mehr eine Bauernmagd, die nicht ihren ganzen Lohn auf Kleider verwendet,
und zwar recht kostliche ; sie wollen auch keine leinenen mehr tragen wie
vordem. Zuweilen hat ein solches Madchen 15 Rocke, dafiir aber ganz
und gar kein Geld und Eigentum.

Die weltlichen Herren Beamten rechnen solche Kleider der Madchen
unter jene 100 Taler, iber deren Besitz Auswirtige sich ausweisen miissen.
die einen einheimischen Burschen heiraten wollen. Diese Einberechnung
sollte nicht geschehen diirfen; denn gewohnlich bringen solche geringe
Maiadchen nichts anderes mit sich als Kleider, und diese nach neuester Mode
und Schnitt.

Es ist auch vorzusorgen, daB solche auswartige Madchen nicht andere
Kleider mitbringen, als wie sie hier zu Lande gebrduchlich sind; jene
Kleiderform aber, die sie zu Hause hatten, sollen sie auch zu Hause zuriick-
lassen. '

Das gleiche gilt von jenen, die aus den Klostern in die Welt zurick-
kehren (« Tischtochter ») ; denn jene vornehmen Kleider, die sich auch fiir
die Kloster nicht schicken, und die sie dort getragen haben, legen sie
daheim nicht mehr ab. '

Die Bauernburschen tragen auch zu viele Binder an Kleidern und
Kappen.

Gegen die Trunksucht. Dieses hochst schiadliche Laster wird am wenig-
sten gestraft. Es gibt Gewohnheitstrinker, die keinen Tag ohne Trunken-
heit voriiber gehen lassen, ja sogar den gleichen Rausch durch mehrere
Tage behalten. Es erscheint ein beziiglicher GesetzeserlaB notwendig.
der sowohl fir Leib und Seele wie auch fiir das Vermogen forderlich wiére :
daB namlich ein Jeder, der erwiesenermaBen sich betrunken, firs erste.
zweite und dritte Mal, jedes Mal progressiv an Vermoégen, das vierte Mal
aber korperlich, d. i. durch Einsperren gestraft werde, und endlich fiirs
fiinfte Mal am Leumund, indem er von rechtswegen fur ehrlos erklart
werde und als unfahig zu irgend einer Zeugnisabgabe.

Dieses Laster der Trunksucht gereicht zu umso gréoBerem ékonomischen
Schaden, weil es auch bei den Weibern etwas Gewohnliches ist. Diese sollen



schon nach dem ersten Mal eingesperrt werden. Der Ursprung dieses
Ubels aber liegt darin : 1. daB die Eltern schon.ihren.ganz kleinen Kindern
das Weintrinken gestatten, ja ihnen selbst solchen einschiitten ; auf diese
Weise werden sie schon in der Jugend zum Trinken angeleitet, so daB
sie es im erwachsenen Alter nicht mehr lassen kénnen. Das zeigt die tdgliche
Erfahrung besonders bei den Wirtskindern. Es soll also hiergegen ein
wirksames Mittel ausfindig gemacht werden. 2. daB fast bei jedem Gastmahl
und sonstwie auf die Gesundheit dieser oder jener Person getrunken wird ;
daraus entsteht viel Streit, Eifersucht, HaB und Trunkenheit, wobei
manche sogar wider ihren Willen fallen ; 3. daB alle Kiufe und Verkiufe
und andere Vertrage mit einem Trunke bekraftiget werden, was die Wirte
geschickt zu férdern verstehen. Schon oft wurde hierin eine Einschrankung
versucht, aber umsonst. Es sollen daher solche Trinkereien ginzlich ver-
boten werden, und solche geschehen ja bei den unbedeutendsten Sachen ;
"kaum eine Henne wird verkauft ohne Trunk.

Das Tabakrauchen, das stark berauscht und gefihrlich ist, soll
strenger bestraft werden.

Gegen Miifiggang und schlechies Haushalten. Fremde Bettler, die bei
gesundem und kraftigem Korper dem MiiBiggang obliegen, sollen alle aus
dem st. gallischen Gebiete ausgeschafft werden, auch wenn sie darin zur
Zeit Wohnsitz haben. Es scheint sogar keine Ungerechtigkeit darin zu
liegen, wenn selbst einheimische Bettler gesunden Leibes fiir gewisse Jahre
auBer Landes geschickt werden, nicht im Sinne einer strafrechtlichen
Ausweisung, sondern durch administrative Verfliigung, etwa in der Weise,
daB sie fiir drei Jahre entfernt werden, um irgend ein Handwerk oder eine
Kunstfertigkeit zu erlernen.

Es gibt besonders im Toggenburg viele Eltern, die 4 oder 5 kraftige
Sohne haben und dabei keine Liegenschaft besitzen, so daB auch nicht
einer derselben angemessen beschiftiget werden kann; es geben sich
vielmehr alle mit Spinnen (fila ducendo) ab, was eine halb miiBiggangerische
Beschiftigung und ein Brutherd der Unsittlichkeit ist, auch die Leute zum
Kriegsdienste untiichtig und zu allem Edlen unfihig macht. Solche sollten
auBler Landes geschickt werden, so da@} sie bei ihrer Riickkehr ein Zeugnis
vorzuweisen hatten, wo und in welchem Gewerbe sie ihre Arbeitskraft
verdingt haben, sonst sollen sie wieder abziehen miussen. Freilich sollten
nach dieser Richtung die weltlichen Herren Beamten nicht bloB im all-
gemeinen, sondern in jedem Einzelfalle vorgehen.

Den Bettlern ist zwar das Weintrinken gesetzlich -verboten ; aber
die Wirte und sie selber fragen diesem Gesetze nicht darnach. Kranke
Bettler, selbst wenn sie dem Tode nahe sind, werden oft von Ort zu Ort
geschoben ; solcher Barbarei soll entgegengetreten werden.

Einige Pfarrer bitten um Zuschiisse aus dem Kirchenvermégen zu
Almosenzwecken, da sie es aus eigenen Mitteln nicht prastieren kénnen.

Gegen Unvedlichkeit und Spielsucht. Im Toggenburg ist ein Brauch,
daB bei Kauf und Verkauf demjenigen Teile das Zuriicktreten freisteht,
der den Trunk bezahlt, mit dem sie den Handel bekraftigen. Daher leben
viele Trinker sozusagen berufsmaBig von solchen « Schiken » und schlieBen
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deren so viel ab, daf3 sie fast umsonst zur Geniige trinken konnen. Es
soll daher ein Gesetz crlassen werden, daB ein Jeder bei einem ernstlich
geschlossenen Handel verbleiben soll, auch wenn er den Trunk bezahlt;
ja eine solche dem Handel beigesetzte Bedingung soll als nicht zu Recht
bestehend angesehen werden.

Es gibt auch viele Spicler, besonders in besseren Kreisen, die sich aus
dem Spiele tast erndhren, da sic keine Kunst und kein Handwerk ver-
stehen und auch keine Amter bekleiden.

Gegen die Unsiitlichkeif. Diese soll scharfer gestraft werden und zwar
durch 6ffentliche Blosstellung ; es. gibt viele, die das beziigliche Gesetz
als nicht im Gewissen verpflichtend betrachten, sondern glauben, es handle
sich blos um ein Poénalgesetz.

Die Zusammenkiinfte bei Tag und bei Nacht (vulgo dic Stubeten)
sollen gédnzlich und allerorts unter schweren Strafen verboten werden.
Denn das ist eine Fleischesbank und Werkstatt des Teufels. Bei dieser
Gelegenheit lernen die jungen Leute auch stehlen, indem sie EBwaren
herzuschleppen ; zugleich wird an solchen Orten zu gewissen Zeiten des
Jahres dem Bacchus und der Venus gehuldigt (« bacchantur non sine
Venere »). Weiterhin miissen sie der Frau, die ihr Haus zu solchem Gebrauch
hergibt, verstohlen ecin Erkleckliches geben, um deren Stillschweigen zu
crkaufen. worliber sich die Eltern sclbst beklagen. Es wurden bisher
von den Beamten solche Ortlichkeiten geduldet,  der Kerzenersparnis
wegen, weil ithnen gesagt wurde, es kénne aus Armut das zum Spinnen
benotigte ILicht nicht in jedem Hause besonders unterhalten werden.
Aber dieser Grund ist haltlos. Denn nur dic Ledigen gehen an solche Orte,
wahrend die Eltern zu Hause unterdessen das Licht doch unterhalten
missen. Die Kerzen aber werden bei diesen Zusammenkiinften geloscht und
was dann im geheimen geschieht, das zeigen die oft zu Tage tretenden Folgen.

Durch das ganze Gebict soll eine Untersuchung angehoben werden
rucksichtlich der Wohnplatze ; denn cs gibt sehr viele Midchen, die ent-
weder getrennte Einzelwohnungen haben oder doch eigenen Haushalt.
Daraus ergeben sich viele Gelegenheiten zum Sundigen, sowie zur Unehrer-
bictigkeit gegen die Eltern.

Die Eltern wissen gewohnlich, daB ihre jungen Burschen aus-
schwiarmen (vulgo auf Buohlschaft oder zu der Stubeten) und daB die
Madchen dieselben in die HAauser cinlassen, ja oft noch diese zu thnen
kommen heiBen. Auf solche sollen die weltlichen Herren Beamten ein
wachsames Auge haben, und so oft es geschieht, den Burschen und das
Madchen dartiber strafen. Die Eltern dulden sogar, daB die Liebhaber
allein in den Kammern verweilen und sind selber nicht dabei, sondern
gehen zu Bett ; sie wiirden fiir ein krankes Stiick Vieh besser wachen und
aufpassen als fiir ihre sittlich gefidhrdeten Kinder.

Es sollen auch fiirderhin keine Pfeifer, Lautenschlager und Leierméanner
mehr geduldet werden, die von Haus zu Haus spielen ; denn diese sind
gewohnlich ganz verkommene Leute und leisten den andern zu den schlimm-
sten Gelegenheiten Vorschub ; sie schamen sich blos zu betteln, da sie von
kraftiger Gestalt und allen bésen Liisten ergeben sind. — — —
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Dies eine Auslese aus der Fiille des Vorgetragenen, zugleich ein
Kultur- und Sittengemilde der Zeit. Was in solcher Weise von den
Synodeteilnehmern in diesen zwei Tagen vorgetragen wurde, sieht
sich aber auch an wie cine ernste und griindliche Gewissenserforschung,
dice die st. gallischen Seelenhirten iiber ihre Herde vornahmen, wobei
mancher diistere Schatten auf das Volk des st. gallischen Gebietes fillt.
Wenn trotzdem st. gallische Geschichtschreiber ! diesem die Bezeichnung
eines guten und frommen, zufriedenen und glicklichen Volkes zuer-
erkennen, so mogen sic diese Ruhmestitel zu verantworten wissen.
Denn es ist nicht zu tberschen, dall angesichts des Zweckes einer
solchen Versammlung es nicht in der Aufgabe der Teilnehmer liegen
konnte, die guten Seiten, die Tugenden und Vorziige ihrer Untergebenen
ans Tageslicht zu zichen, sondern eben die gegenteiligen Erscheinungen,
dic ja gebessert werden sollten. Zum mindesten mag das eben angefiihrte
Lob in dem Sinne Geltung haben, dall die Stift st. gallischen Unter-
tanen in religioser und sittlicher Hinsicht den Vergleich mit der
Bevolkerung ndher oder ferner gelegener Gebiete nicht zu scheuen
brauchte.

s sel nun aber des welteren Verlaufs der Synode gedacht.

Nach Beendigung des oberwdhnten Skrutiniums am 3. Tage der
Synode, den ro. Mai, hielt FFiirstabt Célestin eine Ansprache, in welcher
er seine hochste Befriedigung aussprach iiber die Art und Weise, wie
dic Synodeteilnehmer threr Aufgabe nachgekommen. In welteren Aus-
tihrungen falte er die Argumente der gewalteten Diskussion in folgende
© Punkte zusammen, die er als in der Folge zu habende Ursachen
der erwithnten Mistinde bezeichnete :

1. die allzu groBe Zahl der Armen und Bettler ;

2. der MuBiggang vieler jungen Leute, der die Quelle mannigfacher
Laster set ;

3. der MiBBbrauch der Sakramente, hervorgehend aus dem mangel-
haften Verstindnis derselben und daheriger ungeniigender Disposition
zu threm Empfange ;

4. dic iibergroBe Zahl der Schankwirtschaften und die Gewissen-
losigkeit von deren Inhabern ;

5. die mangelhafte Ausfilhrung der 6ffentlichen Mandate und Ver-
ordnungen. Zu diesem Punkte bemerkte der Ordinarius, er habe nun-
mehr ein eigenes Amt, das des weltlichen Fiskals, eingesetzt, dessen

L Nldeph. v. Arx und G. J. Bawumgariner.
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Aufgabe cs sei, hieriiber im besonderen zu wachen und bei welchem die
Pfarrer ihre Klagen anbringen konnten, da wo ihre eigenen Krifte
nicht ausreichen wiirden, die gewissenhafte Ausfithrung der behordlichen
Mandate von Seite der Gemeindevorgesetzten zu erwirken.

6. die Sorglosigkeit und Nachldssigkeit ecines im Verhdltnis zur
Gesamtheit zwar nur geringen Teils der Hirten und Seelsorger.

DaB} es, so fahrt er fort, in der Hand der Hirten liege, wenn nicht
alle, so doch viele der genannten MiBBstande zu heben, dafiir seien
Beweis die Berichte, die ihm von allen Seiten zugehen iiber die erfreu-
lichen Friichte des eben kurz vorher begangenen allgemeinen Jubildums.
AnschlieBend brachte der hohe Redner als seine cigenen Wahrnehm-
ungen und Wiinsche noch einige Punkte vor, die er in der Diskussion
vermifB3t habe und deshalb den gefallenen Voten angereiht wissen méchte.
Es beziehen sich dieselben auf die Behandlung der Rickfdlligen im
Beichtstuhle, auf die Heilighaltung des Kommuniontages und die
eventuelle Reduzierung der Feiertage. Ein weiterer dieser vom Ordi-
narius vorgebrachten Punkte mochte uns heute ctwas befremden.
Er geht dahin, daB Beichtende, die sich besonders schwerer Stinden
anzuklagen hatten, z. B. dal} sie in der vorausgegangenen Nacht sich
fleischlich verfehlt haben und so von Siinden gleichsam noch triefen,
erst zur Kommunion zugelassen werden sollten, nachdem sie inzwisclien
einige Tage in Ausiibung guter Werke zugebracht. Es wird hiebet
hingewiesen auf das Vorgehen des hl. Karl Borromdus, der verlangt
habe, daf3 auch die Eheleute erst cinige Zeit nach stattgehabtem che-
lichen Umgange die heiligen Sakramente empfangen. Sowohl die
eine als die andere dieser Bestimmungen, die dann auch in die Synodal-
dekrete aufgenommen wurden, diirfte im Widerspruch stchen mit der
heute geltenden Praxis.

Weiterhin bemerkt der Ordinarius, da3 er nunmehr, wie es das
Pontifikalrituale wiinsche, die Synode beschlieBen wolle mit ciner
Exhorte, zu der er sich als Text gewadhlt habe Joh. ro, 14 und 15:
« Ego sum pastor bonus ; cognosco oves meas et animam meam pono
pro ovibus meis.» In dieser lateinisch gehaltenen Ansprache stellt
der hohe Redner als die drei notwendigen Bedingungen und Erfordernissc
cines guten Hirten auf: 1. den Titel « gut » verdient nur jener Seelen-
hirte, der in der Gnade Gottes steht und darin verharrt ; 2. seine Schate
kennt nur der, der die Bediirfnisse ihrer Seelen kennt ; 3. sein Leben
gibt nur der fiir seine Schafe, der seine Lebenszeit und -Kraft fiir sie
zu verwenden jederzeit bereit ist. Der erhebende Schlufl lautet :



« Ich weil}, chrwiirdige Mitpriester, daB ihr von Eifer und Liebe fiir
Gott und die Seeclen brennt, und da ihr ja alle einmal sterben miissct,
euch nichts lieber sein wird, als wenn es euch vergénnt wire, im Triumph
und Siegeskranz zu sterben, d. h. zu sterben fiir die cuch anvertrauten
Seelen und Schafe. O, daf3 es mir vergénnt wire, ecuch hierin mit dem
Beispiele voranzugehen | Wohl wiinsche ich nicht, dall um meinetwillen
mein Volk von Gott mit Sterben und Pestilenz heimgesucht werde ;
aber wenn unsere Siinden dies doch verdienen sollten, so will ich als
erster mich in die Schlachtreihe stiirzen, will ich unter Liebeserweisen
und Hilfeleistungen an die Sterbenden mein Leben dahingeben, und um
keine andere Trauerrede und keine andere Grabinschrift bitte ich euch,
als dafl auf mein Grabmal in groBen und unauslgschlichen Schriftziigen
die Inschrift gemeiBlelt werde : Ego sum pastor bonus etc. So scid
gesinnt gleich mir, handelt darnach und lebet wohl I» Das Synodal-
protokoll bemerkt dazu, daB3 der Erlauchte Redner mit solchem Eifer,
solcher Begeisterung und Autoritdt gesprochen habe, daBl alle An-
wesenden aufs ticfste bewegt wurden.

Im Auftrage der Herren Dekane und sdamtlicher Pfarrer sprach
hierauf der Synodalaktuar Joh. Georg Schenkle ein Dankeswort als
Gelobnis der Treue und des Gehorsams an den Fiirsten, das, wie gewihlt
es auch in seinen Ausfithrungen klingt, doch in seiner schwiilstigen
und submissesten Art besser an den Hof eines zeitgendssischen Sonnen-
konigs zu Paris gepal8t hitte als zu dem bescheiden-liebenswiirdiger.
Wesen des Fiirstabtes Colestin ; vielleicht aber gerade darum, als Denk-
mal der Zeit, seinen Wert behilt.

Nachdem der Redner geschlossen, wurden die Pforten der Kirche
wieder gedffnet, dem Volke der Eintritt gestattet und mit feterlichem
Te Deum, dem HandkuB der Synodalen und der Segensspendung durch
den Fiirstabt die Synode geschlossen, worauf die Prozession zur Be-
gleitung des Ordinarius sich wieder auf den Platz an der Schiffslinde
zuriickbewegte, von wo sie zu Beginn der Ieler ausgegangen. Ein
opulentes Mahl, vom generdsen Fiirsten dargeboten, vereinigte noch-
mals alle Synodeteilnehmer unter Zuzug der weltlichen Hofbeamten —
es waren 1m ganzen 67 Personen — im Refektorium auf Mariaberg
und gab der ganzen Feier auch nach dieser Richtung einen freundlichen
Ausklang.

Nun galt es aber, der Synode und ihren Beratungen den praktischen
Zweck zu sichern. Zu diesem Behufe wurden in der Folge auf Befehl
des Ordinarius die Anregungen und Beschlisse derselben, soweit sie



die Zustimmung des Fiirstabtes fanden, in kanonischer Form zu-
sammengestellt, geordnet nach den Titeln, wie sie bereits bei der
Synodalabstimmung eingehalten worden, und sodann das Werk in
der Druckerei des Stiftes gedruckt unter dem Titel : Acta et Decreta
Conventus Generalis Clericorum Territorii S. Galli, in Ecclesia Rosacena
celebrati abs Illustrissimo et Reverendissimo S. R. Imp. Principe
ct Abbate Monasterii S. Galli Coelestino Sfondrati, Anno 1690 dic 8.
¢t seqq. Maji. Typis ejusdem monasterin S. Galli, Anno 1690. Ex-
cudebat Joannes Georgius Schlegel. t

Dieses Druckerzeugnis wurde jedem Priester zu Handen gestellt,
mit der Mahnung, durch fleiBiges Studium (« ruminando ») sich dassclbe
zum geistigen Eigentum zu machen und die ganze personliche und
berufliche Fihrung den Bestimmungen desselben anzupassen.  Bei
den Pfarrvisitationen, die dann in reger Aufeinanderfolge einsetzten und
iiber deren Ergebnisse eingehende Rezesse erlassen wurden, wurde
jewells vor allem nach dem  Vorhandensein dieser Synodaldekrete
gefragt und so das Moglichste getan, um diese Synode von Rorschach,
cin Ehrendenkmal fiirstabtischer Hirtensorge, in grofftmoglichem Malle
auswirken zu lassen.

1 Stiftsarchiv Nr. 691 in 4°.



	Das st. gallische Synodalwesen unter dem Ordinariat der Fürstäbte

